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Beschluss über die Sömmerungsvorschriften im Jahr 2024 für den Kan'
ton Basel-Landschaft

Gestützt auf Art. 32 Abs. 1 der Tierseuchenverordnung vom 27 . Juni 1995 (TSV; SR 916.401 )' S21

der Verordnung über die Tierseuchenbekämpfung von 2. Dezember 1997 (SGS 980.1 1 ) sowie die

Empfehlung de1 Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinänruesen (BLV) über die Har-

roÄisi"run! der Sömmerungsvorschriften für das Jahr 2024 erlässt das Amt für Lebensmittelsi-

cherheit unä Veterinänvesen Basel-Landschaft (ALV) seuchenpolizeiliche Vorschriften über die

Sömmerun g 2024für das ganze Kantonsgebiet Basel-Landschaft. Die nachfolgenden Vorschriften

ersetzen diejenigen vom 1 9.03.2023.

l. Allgemeines

1. Alle Tiere, welche zum Zweck der Sömmerung auf Weiden und Alpen getrieben werden, müs-

sen gesund und frei von ansteckenden Krankheiten sein.

2. Tiere, die mit Fahrzeugen ins Sömmerungsgebiet gebracht werden, dürfen nicht mit Schlacht-

oder Handelsvieh zusämmen befördert werden. Der Transport darf nur in gereinigten und des-

i nfizierten Tie rtra nsportfah rzeu gen erfolg en.

3. Die während der Sömmerung verantwortlichen Tierhalter oder Tierhalterinnen sowie das wei-

tere Personal sind verpflichtet, die Sömmerungstiere gewissenhaftzu beobachten und beim

geringsten Krankheitsverdacht den zuständigen Tierarzt oder Tierärztin beizuziehen.

4. Tierkadaver, welche auf Alpen anfallen, sind nach den Vorschriften der Verordnung über die

Entsorgung von tierischen Nebenprodukten vom 25. Mai2011 (WNP; SR 916.441'22)zube'
seitigen, O.n. Oer Verbrennung zuzuführen oder im Einverständnis mit dem Kantonstierarzt o-

der der Kantonstie rärztin zu värgraben, Über Spezialfälle entscheidet der Kantonstierarzt oder

die Kantonstierärztin.

5. Die Tierschutzvorschriften namentlich zum Transport und zur Haltung gelten auch während der

Sömmerung.

6. Bei Abkalbungen auf Sömmerungsbetrieben sind die Aspekte des Tierwohls, der Unfallverhü-

tung und des Herdenschutzes zu berücksichtigen'

ll. Umgang mit Tierarzneimittel

1. Aufzeichnungspflicht für Tierarzneimittel (TAM)i Gemäss der Tierarzneimittelverordnung vom

18. August ZbO+ (fnUV, SR 812.212.27) gilt die Aufzeichnungspflicht für fast alle TAM, die bei

Nutztielen angewendet werden (alle verschreibungspflichtigen TAM, alle TAM mit Absetzfris-

ten, umgewidirete oder eingeführte TAM, nach formula magistralis hergestellte TAM)' Werden

auf der hp fnV verabreichi, so müssen folgende Aufzeichnungen in einem Behandlungsjour-

nal vorgenommen werden (Art. 28 Abs.1 TAMV):
a) das Datum der ersten und letzten Anwendung;
bi die Kennzeichnung der behandelten Tiere oder Tiergruppe wie bspw. die Ohrmarke;

c) die lndikation;
di der Handelsname des Tierarzneimittels;
e) die Menge;
0 die Absetzfristen;
gl die Daten der Freigabe dei verschiedenen vom Nutztier gewonnenen Lebensmittel;
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h) der Name der abgabeberechtigten Person, die das Tierarzneimittel verschrieben, abgege-ben oder verabreicht hat.

werden TAM auf u?'j."tlgtogen,, gelten^g]: 
ftror*rungen zur Vorratsabgabe der TAMV (Art.10 - 11)' Das bedeutet, dass Ait äim iustandigen rieiääi ooer Tierärztin Äine Tierarzneimittel-vereinbarung bestehen muss 

99-er 
- je nach Alösystem - ftrr oie sömmerungsdauer eine neueabgeschlossen werden muss. wird eine neue Tierarzneimittelvereinbarung abgeschlossen,muss der Tierarzt oder die Tierärztin im s,irr"runi.oäiiäo *anr"no oerloirimerungsperiodemindestens einen Betriebsbesuch durchführen.

Bei rAM' die auf Vorrat bezogen werden, müssen folgende Aufzeichnungen in einer lnventar-liste vorgenommen werden 1Ärt. Za nOs. 2 TAMV), .- 
--' --

g) das Datum; " "" - ''
b) der Handelsname;
g) die Menge in Konfektionseinheiten;
d) die Bezugsqueile, resp. die person, werche die Arzneimitter.zurücknimmt.

3' Die Fernapplikation.vol TAM (mit Blasrohren oder,,Narkosegewehren,,) ist verboten. Davonausgenommen ist die Verabreichung.von BeruhiguÄgsmitteln mit Blasrohren oder,,Narkosege-wehren" durch den Tierarzt oder Tieiärztin. s-

4' Anwendung"n.uld Abgabe von Antibiotika sind gemäss IsABV-v zu melden. Bei Behandlun-gen ist die TVD-Nummer des tatsächlichen rierianoortes des betreffende;il;;r;;iä;ä;handlung anzugeben' Bei Abgabe auf Vorrat ist die ivo-trtu.r"r.0", iLi"tandortes anzuge-ben, die die TAM bezogen hai.

lll. Tierverkehrskontrolle

Für die sömmerung gelten grundsätzlich alle Gesetze, Verordnungen und weisungen wie für denübrigen Tierverkehi. tnsnesöno"i"-rinj forgende punkte zu beachten:

A) Aufgaben des für den sömmerungsbetrieb verantworflichen Tierhalters
Jeder sömmerungsbetrieb muss eine für die Tierhaltung verantworliche person bezeichnen. Dieverantwortliche person ist zuständig für robenoe eu;ki;, 

"

sie muss die vorgeschriebenen Begleitdokumente, Tierlisten und Zeugnisse von den Tierhal-tenden am Tag der Auffuhr einziehön und ein Tierverzeichnis gemäss Artikel g der TSV erstel-
l"jf; 3;:rlnüi5:ichnis 

enthärt die zu- r;J Äbsä;öälä'" renirzeicnÄn ,ä*i" die Beregunss-

t 
:jfi.tuss 

allfällige Mutationen während der sömmerungsperiode im Tierverzeichnis nachfüh-

Ende der Sömmerung:

' sie gibt die beim Auftrieb mitgebrachten Begleitdokumente wieder zurück unter folgendenBedingungen:

' ?1" 
Tie_re gehen wieder in den ursprungsbetrieb zurück.r Die ziffern 4 und 5 des Begreitdokur",it r tr"n"n ,nu"rändert zu.

' sie bestätigt dies auf dem wiedervenrve.ndeten Begleitdokument mit der TVD-Nummer dessömmerungsbetriebes, ihrer unterschrift, dem oa[u- uno der Notiz: ziffern4 und 5 treffenunverändert zu.

a

2t4
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. Treffen diese Vorgaben nicht zu, muss sie ein neues Begleitdokument ausfüllen.

. Sie führt Mutationen auf den Tierlisten nach, unterschreibt sie an der dafür vorgesehenen
Stelle und gibt sie mit derr Begleitdokumenten zurück'

B) Begleitdokument / Tierliste

Klauentiere dürfen nur mit einem Begleitdokument versehen in einen anderen Betrieb transportiert

werden.'

Werden mehrere Tiere transportiert, empfiehlt es sich, diese auf der Tierliste aufzuführen.

Eine Tierliste kann Rur zusammen mit einem Begleitdokument venrvendet werden.

C) Melden von Tierbewegungen von Tieren der Rinder-, Schaf- und Ziegengattung an die
ryD

Sämliche Zu- und Abgänge von Tieren der Rinder-, Schaf- und Ziegengattung zu und ab den

Sömmerungsbetrieben, Gämeinschaftsweidebetrieben und zur Sömmerung im Ausland_sowie Ge-

burten müsien an die Tierverkehrsdatenbank gemeldet werden. Die lnformationen der Tierver-

kehrsdatenbank zu den verschiedenen Meldearten und -möglichkeiten sind zu beachten.

D) Melden von Zugängen von Schweinen an die TVD

Die Zugänge von Schweinen auf Sömmerungsbetrieben müssen der TVD gemeldet werden

E) Melden von Zugängen von Equiden an die TVD

Die Eigentümer/innen von Equiden (Pferde, Esel, Maultiere, Mauleselund Ponys) müssen das

Verste'ilen ihrer Tiere auf Sömmerungsbetriebe der TVD melden, sofern die Tiere länger als 30

Tage auf dem Sömmerungsbetrieb bleiben.

F) Melden von Adressänderungen an die Hundedatenbank

Die hundehaltenden Personen tragen für die Dauer des Alpaufenthaltes in der Hundedatenbank

Amicus die Adresse der Alp ein. Dafür vorgesehen ist ein Feld, in welchem temporäre Adressen

eingetragen werden können.

lV. Besondere Bestimmungen für einzelne Tiergattungen

A) Rindvieh

1. Rauschbrand: ln Gebieten, in denen früher Rauschbrand aufgetreten ist, werden lmpfungen

empfohlen

2. Dassellarven: ln Gebieten, in denen kürzlich die Dasselkrankheit aufgetreten ist, werden Be-

handlungen der Sömmerungstiere im Herbst empfohlen. Der Kantonstierazt oder die Kanton-

stierärztin kann diese gebietsweise anordnen (Art. 231 Abs. 2 TSV)

3. Aborte: Jeder Abort von Tieren der Rindergattung ist als ansteckend zu betrachten. Die wäh-

rend der Sömmerung für die Tierhaltung verantwortliche Person muss jeden Abort von Tieren

der Rindergattung ei-nem Tierarzt oder iierärztin melden. Tiere, welche Anzeichen von Verwer-

fen zeigenäOer Olreits verworfen haben, sind sofort von der Herde abzusondern. Die Tiere

sind so lange von der Herde abgesondert zu halten, bis die tierärztliche Untersuchu.n_q ab.9e-

schlossen ßt. Vorhandenes Abortmaterial (Frucht, Nachgeburt) ist vom Alppersonalfür eine

tl
T
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Probenentnahme durch einen Tierarzt oder eine Tierärztin zu suchen, sicherzustellen und auf-zubewahren. Das Alppersonal hat alle unter den gegebenen Umständen zumutbaren Vor-sichtsmassnahmen gegen eine weiterverbreitunf,zü trenen, insbesondere die Frucht und dieNachgeburt nach deren Untersuchung. vorschriftsgemäss zu entsorgen. Verunreinigte Gerät-schaften sind nach jedem Gebrauch, äas Tier.or,üi" dessen standplatz mehrmals gründlich zureinigen.

4' Bovine Virus Diaffhoe (BVD): ln Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetrieben (Art. g und gder Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung-vom 7. Dezember lggg TLBVJ), in denen Rinderaus verschiedenen T.ierhaltungen gehalten-werden oder Kontakt zu Rindern anderer Tierhal-tungen möglich ist, dÜrfen Rinder nur verbracht werden, wenn sie keiner Sperre unterliegen. Eswird den für die Sömmerung verantwortlichen Tierhaltern oder Tierhalterinnen empfohlen, denBVD-status der Tiere auf der Tierverkehrsdatenbanr. 
=u' 

ränäii"iä".'-""
Die Kantonstierärztin oder der Kantonstierarzt kann nrinanre;;.t.e; sichernden Bedingun-gen gewähren oder verfügen. - - -

B) Schafe

1' Räude: Eine vorbeugende Behandlung der schafe vor der Sömmerung gegen die Räude wirdempfohlen

2' Moderhinke (Klauenfäule): Es dürfen nur Tiere mit einem gesunden Fundament aufgetriebenwerden' Hinkende Tiere, besonders solche, die Anzeicherider Klauenfäule zeigen, werdenherdenwe ise in den Herku nftsbestand 
=r 

rüä[gl*Ä;;.
3' lnfektiöse Augenentzündung: Es dürfen keine Tiere auf Alpen und Sömmerungsweiden ver-bracht werden, die klinischeAnzeichen dieser rranmäit aufweisen (stark gerötete Augen, eit-rige Verklebungen, Augentrübungen).

4' Aborte: Jeder Abort ist einem Tierarzt oder einer Tierärztin zu melden.

C) Ziegen

1' Aborte: Jeder Abort ist einem Tierarzt oder einer Tierärztin zu melden.

V. Strafbestimmungen

4yyiogltqndJungen werden nach den Artikeln 47 und48 des Tierseuchengesetzes vom 1. Juli1966 (TSG; SR 916.40) mit Bussen, Freiheitsstraten ooär öetdstrafen bestraft. Die Fehlbaren kön-nen auch für den durch ihr rechtswidriges Verhalten entstandenen Schaden naftoar gä;#i;;;-
den.

Jlt

,den2

Kantonstierärztin BL
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